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Kegierungsrat des Rantons 3üricR, refp. deffen
*«"'poli3eidireRtion, arbeitet, angespornt durd) die ReRe

der filmgegnerifcben Rinoreformer, an einet neuen CicRt=

fpieioerordnung, die aufter einer Erhöhung der £intritts=
geldet aud) die Dot^enfur der Silmtoerke bringen toird.
£in paar alte Rerren maften fid) an, dem Publikum oor=
3ufd)reiben, ruas es für fein ®eld feben darf. Sie roollen
dem UnterRaltungsfilm an den Ceib rücken und nur nod)
die belehrenden Bilder gelten laffen. IDeil Sie aber febr
gut roiffen, daft das Rinopublikum nie mit einer folgen
Kadikallöfung einoerftanden roäre, oerdedcen Sie ibre 5ilm=
gegnerfd)aft mit einem Ttläntelcben und fagen, dab fie
die fcblimmften HusmücRfe Streichen roollen. Daft dies nur
ein billiger Dortoand ift, bemeift fcRon die TatfacRe, daft
die gleichen £eute diefe angeblichen TFliRftände nur beim
Rino, nid>t aber aud) bei den Spred)bübnen, Rabaretts
und Tingeltangels feben und bekämpfen. Darum Rino=
befucber, fei auf der Rut Traue den „filmfreundlicben"
Rinoreformern nid)t, denn fie roerden, roenn fie einmal
die behördlich.Sanktionierte ïïlad)t in den Randen Raben,
diefe aud) aus3unüRen oerfteben.ïïlacbe deine kinobefud)en=
den Bekannten auf die drohende 0efaRr aufmerkfam

Zürcher Aktionskomitee gegen die Filmzensur

Negterungsrat des Kantons Zürich, resp, dessen
'^'polizeidirektion, arbeitet, angespornt durch die Hetze

der filmgegnerischen Kinoreformer, an einer neuen
Lichtspielverordnung, die außer einer Erhöhung der Lintritts-
gelcler auch die Vorzensur cler Filmwerke bringen wird,
hin paar alte Herren maßen sich an, dem Publikum
vorzuschreiben, was es für sein Geld sehen darf. Zie wollen
dem Unterhaltungsfilm an den Leib rücken und nur noch
die belehrenden Bilder gelten lassen, weil Zie aber sehr
gut wissen, daß das Kinopublikum nie mit einer solchen
Nadikallösung einverstanden wäre, verdecken Zie ihre
Filmgegnerschaft mit einem Mäntelchen und sagen, daß sie nur
die schlimmsten Auswüchse streichen wollen. Daß dies nur
ein billiger vorwand ist, beweist schon die Tatsache, daß
die gleichen Leute diese angeblichen Mißstände nur beim
Kino, nicht aber auch bei den Sprechbühnen, Kabaretts
und Tingeltangels sehen und bekämpfen. Darum
Kinobesucher, sei auf der Hut! Traue den „filmfreundlichen"
Kinoreformern nicht, denn sie werden, wenn sie einmal
die behördlich.sanktionierte Macht in den Händen haben,
diese auch auszunützen verstehen.Mache deine kinobesuchen-
den Bekannten auf die drohende Gefahr aufmerksam!

Alttîanskomîtss gsgsn «lis kilmTSnsu?
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